
310 MiscelIen

Zeile 11 habe ich bEVbpov gesclJrieben, obgleich die Heraus-
geber diese Möglichkeit l,aum o/fen lassen ('!TtV t:}upwv).
Nach ihrer Lesung solltc man eher '!TEUK'lV' erwarten. Indes
wenn man die Art des jungen Scribenten beachtet, ebU.lJK€1"O urro
AloVTO<;; und bIWKOj.!EVO<; urro TOO AEOVTO<;. EUpWV bpaKovTa und
bIet (lbwv?) ,ov bpaKOVTa, so ist av~A.SEv Ei<; bEVbpov und aVEp
XOj.!EVO<; e'!Tt TO bEVbpov llicht unwahrscheinlich. Die einförmige,
knabenhafte Wiederholung der Worte, die gleichartige Einfüh
rung ohne Artikel und die Fortführung desselben Substantivs mit
Artikel spricht für bEvbpov. Aber dergleiohen kann man nur vor
dem Original entscheiden. [Z. 14 ist Kat (/..U1) geboten. D. Red.]

Der Schluss zeigt, wie Stil und Manier unserer Fibeln und
Erbauungsbüchel' schon im fünften Jahrhundert ausgebildet sind.
Erst kommt der fromme Spruch:

K<lKOuPTla ou A.«vMvEt Seov 1.

Dann folgt ein sCMner Vers, ein Trimeter:
UEl TO(V) SElov TOU<;; K«KOU<;; rrpo<;; TnV bEKTJV (blKTJV),

Die Herausgeber haben ud geschrieben, das an und für sich
ganz gut passt, immerhin aber entbehrlich ist und durch die
Geschichte keineswegs gefordert wird. Was aber nicht zn ent·
behren ist, ist das Verbum im Sinne von UlEI. Der Junge
sprach als echter Aegyptel' nicht fiTEt sondern etwa ajl. 1st
doch der Schwund des intervocalischen T, dem wir auch sonst
wie beispielsweise in Rhinthons Phlyaken begegnen 2, gerade auf
ägyptischem Boden zu Hause B.

Mit dem Provinzialismus UEl ist nun das Dutzend Felller
überschritten. Armer ägyptischer Oollege!

Bonn. S. Sud hau s.

Zu Ciceros Roseiana § 11
(Longo intervallo iudieil1m inter sicarios hoc primum com

mittitnr, eUlU inte1'ea caedes indignissimae maximaeque faetae
Bunt: omnes hanc quaestionem te praetore manifestis maleficiis
cotidianoque sanguine cl 'imi ssiui (cod. St. Vict., die übrigen
codd. dimissius, dimissuis, dimissm) sperant futuram.'

So schreiben die Hss. an dieser von jeher viel umstrittenen
Stelle. Wir verzichten darauf hier alle von älteren und neueren
Gele}lrten gemachten Heilungsversuche wiederzugeben: man findet
die wichtigsten zusammengestellt S. 87 meiner grösseren Au!>-

1 Z. 18 ist überliefert K •••. ov • 0 •.. KaK6vOlll ist ebenfall~

denkbar. In ON können aber auch d'i~ Reste VOll Pr! stecl,en, wenn
man sich die obere Hasta von r etwas geneig-t denkt. Auch hier
einen Trimeter zu suchen verbietet das doch wohl sichere oU.

2 vgl. frgm. 2, 3 Voelker: ÖAtOlCl, oAlov.
B vgl. Thumb a. a. ,0. 8. 22, 134 f. (mit Litteratur). Fiir drw

lässt sich die F~rscheiJll1ng' aus altel' (drl10x1X) und neuer Zeit belegen
(K1XTllWJ1 = KllTll'(WrTt auf Rhodos), vgl. Thl1mb S. 189.



Miscellen 811

gabe der Rede und bei Halm-Laubmann im kritischen Anhang
z. St. Sie entfernen sich sämmtlich zu weit von der Ueberlieferung
und suchen alle in den verderbten Worten den Gedanken, dRSIl
die gegenwärtige Verhandlung hoffentlieb recbt streng sein und
dem täglic.hen Blutvergiessen ein Ende machen werde. Aber der
Erwartung eines strengen Verfahrens ist bereits in dem umnittel
bar vorausgehenden Satz 'omnium mortalium 'eXspeetatio . • ut
aoria aO severa iudicia finnt> Ausdruck gegeben, und die damit
in engem Zusammenhang stebende Forderung, dass endlich ein
mal energisch Wandel geschaffen werden mÜsse, sonst wih'den
die Mordbuben sich nic.bt scbeuen, selbst bier auf dem Forum ihr
blutiges Handwerk auszuÜben, wird § 12 in beredten Worten
erörtert. An unserer Stelle spricbt der Redner zunäcbst davon,
dass nach langer Pause (vgl. § 28 quod iudioia tam diu faota
non esseut) heute wieder das erste iudicium inter sioarioll statt
finde und bedient sich bierfiir der sonst bei ihm nicht vorkommen
den Verbindung: iudicium committitur. Halten wir fest, dass Cie.
wohl aus einem besonderen Grunde gerade zu diesem Verbum
(anstatt zu dem gewöhnl. habetuI' oder exeroetur) gegriffen baben
wird, vielleioht um daduroll, wie gerade in dieser Rede so häufig
(s. meine Note zn § ;)), ein Wortspiel zn gewinnen, so wird das
.verstümmelt überlieferte Wort dimissiui des correspondirenden
Satzgliedes von der grössten Bedeutung, denn wir bekommen da
durch den durch die Paronomasie noch wirkungsvoller gemachten
Gegensatz zwischen iudicium committitur und quaestio dimittitut·.
Die Verbindung iudioinm dimittere gebraucht Oie. Verr. II § 70
Res illo die non peroratur, iudicium dimittitur; die Verbigdung
quaestionem dimittere in einer an die unsrige auffallend anklingen
den Stelle p. Cluent. § 177 Quaestio illo die de amicorum sen
tentia dimissa est. Satis l0l1g0 intet'vallo post iterum advoeantur.
Wenden wir uns nun zu der Form, in der dieses Verbum a. u.
St. in den HBB. Uberliefert ist, so ist die Heilung der Corruptel
mit einem Schlage klar, wenn wir in dimissiui des eod. St. Vict.,
der auch sonst dem Stammcodex Poggios am nächsten kommt,
ein ursprüngliches dimissuit'i dimissum iri sehen. Wie bäufig
diese in den letzten Jahren aufmerksamel' verfolgte Form des
In!. 1<'ut. Palls. in den Hss. Anlass zu TextentsteHungen gegeben
hat, ist aus den Nachweisen S. Brandtll im Arch. f. lat. Lex.
TI, 349 ff., III, 457 zur GenÜge bekannt; vgl. auch Neue-W agener
HP S. 177. Dass dimissum i1'i die ursprüngliche Lesart ge
wesen ist, beweist meiner Ansicbt nach zur Evidenz das bei dem
sog. Schol. Gronovianus z. u. St. erlJaltene Lemma dimissoire,
denn so liest die Leidener Handschrift, die icb im Januar dieses
Jahres hier verglichen lJabe, und zwal' steht oi auf Rasur, re ist
oberhalb der Zeile nachgetragen. Damit stimmt das Interpl'e"ment
<prae (lies pro) contempto, relieto ]labitorum' i. e. habituiri. Ist.
aber dimissum iri das Ursprüngliche, so llaben wir einerseits in 'fu
tnram' die jetzt hinf"allige Ergänzung eines späteren Abschreibers zu
sehen, der der verdorbeuell Stelle damit, wenigstens einigermaassen
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aufhelfen wollte, anderseits verlangt der nen gewODnene Glllianke:
<alle hoffen, dass die heutige Verhandlung einen normalen Ver
lauf nehmen und ni C]1 t etwa durch irgend welohe Intriguen des
allmächtigen Chrysogollus au fge hoben w erd e' unabweislich
den Einschub der Negation nOll lJinf.er satlguine, so dass wir er
halten non dimisstlm ifi, wie Cio. in\'. Ir § 27 sagt non conoes
sum iri und ep. Att. 9. 9. 2 non direptum iri j gehäufte Belege
für ausgefallenes non in Cicorohandsohr. gibt C.F. W. Müller
zu p. Quinct. p. 31, 31 und p. Font. p. 33, 26. Endlich wird
wohl auoh obwohl es nicht unbedingt nöthig ist der Satz
glatter, wenn wir (in) maleficiis cotidianoque sanguine
lesen naoh Stellen wie p. Flaoo. § 11 in re manifesta, div. in
Caeo. § 9 in hac libidine, in populi Romani cotidiana querimonia
eto., auoll ist ja der Aullfall VQn in vor anlautendem m sehr
leioht begreiflich. Welln sonach Cio, an den vorsitzenden Prätor
die Worte richtet: <Omnes hanc quaestionem te praetore (in>
manifestis malefieiis cotidialloqu~ sanglline (tlon) (U,nissum ir'i
sperant', so will er damit gleich zu Beginn seiner Rede einerseits
der gewiss berechtigten Befürchtung Ausdrucl, verleihen, sein
mächtiger Gegner Chrysogonlls werde es zu hintm'treiben suchen,
dass die nach so langer Pause heute zum ersten Mltle wieder
tagende SchwurgerÜ,htsverllandlung wegen Meuchelmordes zu Ende
gefÜhrt werde, anderseits die bestimmte El'Wlll'tung aussprecllcn,
dass ein so erprobter Richter wie FannillS schon im Hinblicl,
auf die offenkundigen Gl'ßllclthaten derartigen l\'lanövern nicht zu
gänglich sein werde.

Münohen. Gustav Landgraf.

Zn Cicero
I Cicero lässt de re pubi. I 36, 56 den Scipio Aemilianus

seinen Naclnveis, daRs unter den drei einseitigen Staatsformen
die Monarchie den Vorzug verdiene, in folgender Weise beginnen:
Imilabor ergo A1'atum, {j'lli mag11is de 1'ebus dieere exordiens a
laue incipiendum putat. Lltelius fragt:

Quo love? aut quid habet illius cf1l'minis simile haec oralio?
Hier bat man den Fehler an falscher Stelle gesucht. Die la
teinische l'mgeformel lautet in einem solchen Falle Quo I ov em?
vgL Cicero in Verrem 1I 55, 137 <primum quo tantam pecuniam?'
Horatius I 5, 12 < quo miM fortunam, si non conceditur uti? >

PhaedruB III 18, 9 C quo mi, inquit, mutam speoiem, si
viucor sono?' und was alles N. Heinsius zn Ovids Heroid. 2, 53
nachweiet.

II Sehl' willkürlich liest man da re p. 145,69 nacll Mai's
Vorgang in hao itmcfa moderateque pe1'mi.1:ta conformafione
rei pubUeae, während die Handsclnift conmlltafionc gibt. Daraus
war es leicht das von Cicero gewäb lte ,~rort conmunitione her
zustellen, das aucb de orat. II 79, 320 in den heiden ältesten
IIss. dieselbe Verdel'bniss erlitten bat.




